
Allgemeine Hinweise: 

Kellerlichtschächte 
 
Beim Einbau von Kellerlichtschächten im öffentlichen 
Verkehrsraum ist zudem zu beachten, dass die 
Außenmaße – Gebäudekante bis Fahrbahn – eine 
Tiefe von max. 0,50 m nicht überschreiten dürfen. 

Treppenanlagen im öffentlichen Verkehrsraum 

Die Errichtung von Treppen, Stufen und ähnlichen 
Anlagen im öffentlichen Verkehrsraum ist nicht 
zulässig (§ 14 Sächsisches Straßengesetz). 

Gehwegbefestigungen; höhenmäßige Anbindung 

Vorhandene Gehwegbefestigungen sind in ihrer 
Material- und Verlegeweise nicht zu ändern. Der 
Fahrbahnbord ist für die Höhenlage des Neubaus 
maßgebend. Der Gehweg soll 2,5 % Quergefälle 
erhalten. Die höhenmäßige Anbindung des 
Gebäudes und der Zuwegung ist dem Verkehrs-  
und Tiefbauamt, Abteilung Straßenverwaltung, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, zur Prüfung 
vorzulegen.  

Schäden an Verkehrsflächen 

Schäden an der Gehweg- und Fahrbahnbefestigung, 
die auf die Ausführung des Bauvorhabens 
zurückzuführen sind, müssen unverzüglich beseitigt 
werden (§ 17 Abs. 2 Sächsisches Straßengesetz;  
§ 7 Abs. 3 Fernstraßengesetz). Ansonsten wird auf 
Kosten des Antragstellers eine Ersatzvornahme 
durch das Verkehrs- und Tiefbauamt veranlasst. 
Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme ist der 
vorhandene Zustand zu protokollieren und diese 
Beweissicherung vom Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Abteilung Straßenbau und -unterhaltung / 
Projektsteuerung, Sachgebiet Straßenunterhaltung, 
gegenzeichnen zu lassen. Das Ende der Maßnahme 
ist ebenfalls rechtzeitig dieser Stelle anzuzeigen. 

 

 

Informationen 

Verkehrs- und Tiefbauamt 
Technisches Rathaus 
Prager Straße 118-136 
04317 Leipzig 

E-Mail: vta@leipzig.de 
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Erforderliche Genehmigungen: 

Genehmigung Grundstücksentwässerung  
 
Nach der Abwassersatzung der Stadt Leipzig ist vor 
Baubeginn beim Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Abt. Straßenverwaltung, SG Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung, Prager Straße 126,  
04317 Leipzig, Haus B Zimmer B.4.061,  
Tel. 0341 123-7704 bzw. -7634, die Genehmigung 
einzuholen. Das Antragsformblatt ist unter 
www.leipzig.de => Bürgerservice und Verwaltung  
=> Ämter und Behördengänge => Formulare => 
Formulare von A-Z: Grundstücksentwässerungs-
anlage, im Internet abrufbar. 

Sofern sich das Vorhaben im Zuständigkeitsbereich 
des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV WALL) 
befindet, sind die Planungsunterlagen  zur 
Grundstücksentwässerung (1-fach) dem ZV WALL,  
Prager Straße 36, 04317 Leipzig, einzureichen.  

Bei Zuständigkeit des Abwasserzweckverbandes zur 
Reinhaltung der Parthe (AZV Parthe) sind die 
Planungsunterlagen zur Grundstücksentwässerung 
(1-fach) dem AZV Parthe, Althener Straße 49/55, 
04451 Borsdorf vorzulegen. 

Aufstellflächen der Feuerwehr auf öffentlichen 
Flächen / Brandschutz 

Sollte der 2. Rettungsweg nicht baulich oder auf dem 
eigenen Grundstück abgesichert werden können, ist 
die Nutzung von Flächen im öffentlichen 
Straßenraum vor dem betreffenden Grundstück nur 
möglich, wenn diese nicht für den ruhenden Verkehr 
genutzt werden. Dieser Nachweis ist vom Bauherrn 
zu führen. Halteverbote zur Unterbindung des 
ruhenden Verkehrs und damit zur Gewährleistung 
des 2. Rettungsweges können wegen der fehlenden 
Rechtsgrundlage nicht angeordnet werden.  

 

 

 

Genehmigung Grundstückszufahrt 

Für einen erforderlichen Ausbau der 
Grundstückszufahrt ist auf der Grundlage des 
§ 22 Abs. 3 i. V. m. § 18 Abs. 4 des Sächsischen 
Straßengesetzes mit Formblatt ein Antrag beim 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Abt. Straßenverwaltung 
zu stellen. Das Antragsformblatt ist unter 
www.leipzig.de => Bürgerservice und Verwaltung => 
Ämter und Behördengänge => Formulare => 
Formulare von A-Z: Grundstückszufahrt-Antrag, im 
Internet abrufbar. 

Für die Sperrung der Verkehrsfläche während der 
Herstellung der Überfahrt ist mit Formblatt eine 
Straßenverkehrsbehördliche Anordnung bei der 
Straßenverkehrsbehörde, SG Verkehrsein-
schränkungen, Prager Straße 118 – 136,  
04317 Leipzig einzuholen. 

Zustimmungsverfahren 

Für alle Neu- und Umverlegungen von Leitungen 
und Anlagen, die der Versorgung mit Trinkwasser, 
Gas Elektrizität, Wärme sowie der Informations-
übertragung und Abwasserbeseitigung in 
öffentlichen Flächen dienen, ist das Zustimmungs-
verfahren beim Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118, 04317 Leipzig, Abt. Straßenentwurf,  
SG Stadttechnische Koordinierung,  
Tel. 0341/123-7690, einzuleiten. Sind mehrere 
Leitungen und Kabel zu verlegen, sind diese im 
Komplex einzureichen. 

Sondernutzungserlaubnis 

Die Benutzung der Straße über den 
Gemeingebrauch hinaus ist eine Sondernutzung und 
bedarf der Erlaubnis (§ 18 Abs. 1 Sächsisches 
Straßengesetz; § 8 Abs. 1 Fernstraßengesetz; 
Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig). Diese 
Erlaubnis ist 14 Tage vor Baubeginn mit Formblatt 
beim Verkehrs- und Tiefbauamt, 

 

Abt. Straßenverwaltung, SG Sondernutzung,  
Prager Straße 118, 04317 Leipzig,  
Tel. 0341 123-7674, Fax 0341 123-7656,  
E-Mail: vta-sondernutzung@leipzig.de, zu 
beantragen. 

Vertragliche Vereinbarungen: 

Erschließung / Städtebauliche Verträge 

"Baulich nutzbar ist ein Grundstück erst dann, wenn 
es planungsrechtlich zulässig und die Erschließung 
dauerhaft gesichert ist. Die straßenseitige 
Erschließung kann auch durch den Abschluss eines 
städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 BauGB 
gesichert werden. Zuständig ist das Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Abt. Straßenverwaltung, SG Recht und 
Vertragswesen, Tel. 0341 123 7764 oder -7761,  
Fax. 0341 123 7782, E-Mail vta@Leipzig.de." 

Überbau von öffentlichen Flächen 

Einem vorgesehenen Überbau (Erker, Balkone, 
Lichtschächte u. a.) als sonstige Nutzung der 
öffentlichen Straße kann nur vorbehaltlich des 
Abschlusses eines privatrechtlichen Vertrages 
zugestimmt werden. Dieser Vertrag ist auf der 
Grundlage des § 23 (1) des Sächsischen 
Straßengesetzes bzw. § 8 (10) des 
Fernstraßengesetzes mit dem Verkehrs- und 
Tiefbauamt abzuschließen und vor Baubeginn der 
Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.  

Baugrubensicherung 

Für die Baugrubensicherung als sonstige Nutzung 
der öffentlichen Straße ist ein privatrechtlicher 
Vertrag mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt 
abzuschließen. (§ 23 (1) Sächsisches Straßengesetz 
bzw. § 8 (10) Fernstraßengesetz). 
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